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(57) Hauptanspruch: Industrielles Transportfahrzeug, insbe-
sondere für die innerbetriebliche Transportlogistik, mit einer
Zugmaschine (1) und wenigstens einem Anhänger (2, 3)
a) die Zugmaschine (1) weist
– einen elektrischen Akkumulator (6),
– eine elektrische Steuereinheit (5) mit einer Einrichtung zur
Steuerung wenigstens einer Elektromotoreinrichtung (29) in
Abhängigkeit von elektrischen Schalter-Signalen, und
– eine elektrische Verbindung (7, 8, 23, 24, 27) zum Anhän-
ger (2, 3) auf,
b) der Anhänger (2, 3) weist
– ein Fahrgestell mit einem Ladebereich (20, 30) und
– wenigstens eine Elektromotoreinrichtung (29) auf,
– der Ladebereich (20, 20) weist von der Elektromotorein-
richtung (29) bzw. den Elektromotoreinrichtungen antreibba-
re Rollen (21, 31) auf, mittels denen Ladegut quer zur Längs-
richtung (4) des Anhängers (2) verschiebbar ist,
– ferner weist der Anhänger (2, 3) manuell betätigbare elek-
trische Schalter (28) zur Erzeugung der Schalter-Signale zur
Bedienung der Rollen (21, 31) auf,
– der Anhänger (2, 3) weist eine elektrische Verbindung (7,
8, 23, 24, 27) zur Zugmaschine (1) oder zu einem vorgela-
gerten Anhänger (2) auf,
c) die elektrische Verbindung (7, 8, 23, 24, 27) weist wenigs-
tens eine Leitung zur Übertragung der Schalter-Signale von
dem Anhänger (2, 3) zur Steuereinheit (5) der Zugmaschine
(1) und
– wenigstens eine Leitung zur Übertragung von elektrischen
Betätigungssignalen von der Steuereinheit (5) der Zugma-
schine (1) zu der Elektromotoreinrichtung (29) bzw. den
Elektromotoreinrichtungen des Anhängers (2, 3) auf,
d) wobei durch Betätigung der Schalter (28) die Rollen (21,
31) zur Verschiebung des Ladeguts quer zur Längsrichtung
(4) des Anhängers (2, 3) betätigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein industrielles Trans-
portfahrzeug gemäß dem Anspruch 1.

[0002] Derartige industrielle Transportfahrzeuge
werden beispielsweise für die innerbetriebliche
Transportlogistik verwendet. Mit solchen Transport-
fahrzeugen werden in einem produzierenden Betrieb
Rohstoffe und Produktionsmaterialien von einer An-
lieferstelle zu einer Verarbeitungsstelle transportiert.
Allgemeiner gesagt dienen solche Transportfahrzeu-
ge zum Transport von Ladegut zum Beispiel in einer
Fabrikhalle von einer Station zu einer anderen Sta-
tion. Hierfür besteht das Transportfahrzeug zumin-
dest aus einer Zugmaschine und wenigstens einem
Anhänger. Solche Anhänger sind beispielsweise aus
der DE 199 40 899 A1 bekannt. Der Anhänger dient
zur Aufnahme von Ladegut, das sich auf einer Palette
oder in einer Gitterbox befindet. Es war bisher üblich,
dass die Anhänger mittels eines Gabelstaplers bela-
den und wieder entladen wurden. Ein solches Verfah-
ren erfordert am jeweiligen Lade- bzw. Entladeort ei-
nen Gabelstapler, wodurch das Verfahren relativ per-
sonalintensiv und teuer ist.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein industrielles Transportfahrzeug anzuge-
ben, dass den erwähnten innerbetrieblichen Trans-
port von Waren einfacher und kostengünstiger ge-
staltet.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die in dem Patent-
anspruch 1 angegebene Erfindung gelöst. Die Un-
teransprüche geben vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung an.

[0005] Die Erfindung hat den Vorteil, ein sehr effi-
zientes, integriertes Lösungskonzept für die innerbe-
triebliche Transportlogistik anzugeben. Hierfür setzt
die Erfindung an einer Verbesserung der Zugma-
schine und des Anhängers sowie an einer Verbes-
serung der elektrischen Anlage in beiden Fahrzeug-
teilen an. Die Ausstattung des Anhängers mit elek-
trisch betätigbaren Rollen, durch die das Ladegut
quer zur Längsrichtung des Anhängers verschieb-
bar ist, erlaubt eine einfache und schnelle Belade-
und Entlademöglichkeit des Anhängers ohne manu-
ellen Kraftaufwand. Hierdurch können von einer Be-
dienperson auch größere Lasten ohne Zuhilfenahme
eines Gabelstaplers bewegt werden. Das Vorsehen
von elektrischen Schaltern an dem Anhänger, um die
Bewegung der Rollen zu steuern, hat den Vorteil,
dass eine Bedienperson sich unmittelbar in der Nähe
des Ladeguts aufhalten kann und dadurch das Bela-
den und Entladen gut überblicken kann. Eine Anord-
nung der Schalter beispielsweise an der Zugmaschi-
ne hätte den Nachteil, dass die Bedienperson einen
schlechteren Überblick über den Lade- bzw. Entla-
devorgang hätte. Durch die Anordnung der elektroni-

schen Schalter an dem Anhänger kann somit im Er-
gebnis das Beladen und Entladen zügiger und siche-
rer erfolgen.

[0006] Die Anordnung einer elektrischen Steuerein-
heit zur Steuerung der Elektromotoreinrichtung an
der Zugmaschine hat den Vorteil, dass nur eine zen-
trale Steuereinrichtung für eine Mehrzahl von An-
hängern erforderlich ist. Gegenüber einer Anordnung
einer Steuereinheit an dem Anhänger hat die An-
ordnung an der Zugmaschine den weiteren Vorteil,
dass die Steuereinheit besser vor Beschädigungen
geschützt ist, insbesondere in Fällen, in denen aus-
nahmsweise eine Beladung eines Anhängers mit-
tels Gabelstapler erfolgt. Erfahrungsgemäß kommt
es dabei nämlich gelegentlich zu Kollisionen zwi-
schen dem Gabelstapler und dem Anhänger, was
leicht zu Beschädigungen der empfindlichen elektri-
schen und elektronischen Teile der Steuereinheit füh-
ren kann, wenn diese an dem Anhänger angeordnet
wäre.

[0007] Vorteilhaft ist zwischen der Zugmaschine und
dem Anhänger eine elektrische Verbindung vorge-
sehen. Darin ist wenigstens eine Leitung zur Über-
tragung der Schalter-Signale von dem Anhänger zur
Steuereinheit der Zugmaschine und wenigstens ei-
ne Leitung zur Übertragung der elektrischen Betäti-
gungssignale von der Steuereinheit der Zugmaschi-
ne zu der Elektromotoreinrichtung des Anhängers
vorgesehen. Durch diese Hin- und Rückübertragung
der elektrischen Signale wird die Steuerung der Elek-
tromotoreinrichtung auf dem Anhänger mittels der
an der Zugmaschine angeordneten Steuereinheit er-
möglicht. Die Leitung kann vorteilhaft mehrere Ein-
zelleiter zur Übertragung verschiedener Signale auf-
weisen.

[0008] Die Steuereinheit kann vorteilhaft beispiels-
weise auf einer Ladefläche der Zugmaschine vorge-
sehen sein. Denkbar ist auch, die Steuereinheit fest
in der Zugmaschine einzubauen oder außen an der
Zugmaschine anzubauen.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist wenigstens eine Elektromotoreinrich-
tung einen Elektromotor und eine Brems- und/oder
Verriegelungseinrichtung zum Feststellen des Elek-
tromotors auf. Über diese Brems- und/oder Verrie-
gelungseinrichtung kann der Elektromotor und damit
die von dem Elektromotor angetriebenen Rollen des
Anhängers festgestellt werden und somit gegen ein
unerwünschtes Drehen gesichert werden. Hierdurch
wird das Ladegut vorteilhaft im fahrenden Betrieb
des Transportfahrzeugs gegen ein Herunterrollen
von dem Anhänger gesichert. Die Brems- und/oder
Verriegelungseinrichtung kann vorteilhaft verschie-
dene Ausführungsarten umfassen, beispielsweise ei-
ne Reibungsbremse mit Bremsbacken, die auf die
Abtriebswelle des Elektromotors wirkt, oder einen
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Verriegelungsstift, der bei Stillstand des Elektromo-
tors betätigt wird. Die Betätigung der Brems- und/
oder Verriegelungseinrichtung kann beispielsweise
manuell erfolgen.

[0010] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Brems- und/oder Verriegelungseinrich-
tung durch Anlegen eines elektrischen Signals mit
einer festgelegten Nennspannung elektrisch betätig-
bar. Die elektrische Betätigung erlaubt weitergehen-
de Steuerungsmöglichkeiten als die manuelle Betäti-
gung. Insbesondere sind damit Sicherheitsfunktionen
möglich, wie zum Beispiel das Verhindern einer un-
erwünschten Entriegelung des Elektromotors, wenn
der Anhänger noch nicht präzise vor einer Entlade-
Rampe abgestellt ist. Insbesondere kann die Steue-
rung der Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung
durch die elektrische Steuereinheit der Zugmaschine
erfolgen, zum Beispiel bei Erkennen des Stillstands
der Zugmaschine und dem Empfangen eines Freiga-
besignals durch den Fahrer der Zugmaschine.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weicht die Nennspannung der Brems- und/
oder Verriegelungseinrichtung von der Nennspan-
nung des Elektromotors ab. Insbesondere kann die
Nennspannung der Brems- und/oder Verriegelungs-
einrichtung geringer sein als die Nennspannung des
Elektromotors. Hierdurch können vorteilhaft Hoch-
leistungs-Elektromotoren mit hoher Nennspannung
für die energieintensive Betätigung der Rollen ein-
baut werden, insbesondere bei schwerem Ladegut.
Vorteilhaft können zum Beispiel Elektromotoren mit
einer Nennspannung im Bereich von 66 Volt verwen-
det werden. Zudem sind solche Elektromotoren ro-
bust gegenüber auftretenden Umweltbedingungen in
Produktionsbetrieben. Als Brems- und/oder Verriege-
lungseinrichtung kann beispielsweise ein Elektroma-
gnet zur Betätigung verwendet werden, der mit einer
üblichen Nennspannung von 12 oder 24 Volt arbeitet.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die elektrische Steuereinheit zur Steue-
rung der Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung
eingerichtet. Vorteilhaft ist die Steuereinheit damit zu-
nächst zur Anpassung der auf der Zugmaschine zur
Verfügung stehenden Akkumulator-Spannung auf die
Nennspannung des Elektromotors und zusätzlich auf
die Nennspannung der Brems- und/oder Verriege-
lungseinrichtung eingerichtet. Die Anpassung der
Spannung kann über geeignete Schaltregler erfol-
gen. Die Akkumulator-Spannung der Zugmaschine
liegt dabei vorteilhaft im Bereicht von 80 Volt, so dass
handelsübliche Batterien für Flurförderfahrzeuge wie
Gabelstapler verwendet werden können.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist eine Sanftanlauf- und/oder Sanftab-
brems-Steuerung für die wenigstens eine Elektromo-
toreinrichtung vorgesehen. Hierdurch kann ein un-

erwünschtes ruckartiges Verschieben des Ladeguts
auf den Rollen vermieden werden. Auch kann die
Gefahr eines Abkippens eines Ladeguts mit hochlie-
gendem Schwerpunkt infolge eines ruckartigen An-
laufens oder Abbremsens vermieden werden. Ins-
besondere kommt ein solcher sanfter Anlauf auch
der Elektromotoreinrichtung zugute, die hierdurch ge-
schont wird und eine längere Lebensdauer hat, da
extreme Stromwerte beim Anlaufen oder Abbrem-
sen vermieden werden. Vorteilhaft ist die Steuerung
für den Sanftanlauf bzw. das Sanftabbremsen in der
Steuereinheit in der Zugmaschine vorgesehen, bei-
spielsweise in der Elektronik des Schaltreglers zum
Anpassen der Akkumulator-Spannung an die Nenn-
spannung des Elektromotors. Der Sanftanlauf bzw.
das Sanftabbremsen kann dann ähnlich wie bei einer
Phasenanschnittsteuerung bekannt erfolgen.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Steuereinheit transportabel und lös-
bar an der Zugmaschine angeordnet. Dies hat den
Vorteil, dass die Steuereinheit leicht austauschbar ist.
Zudem kann eine neue Zugmaschine schnell mit ei-
ner Steuereinheit ausgerüstet werden. Es ist auch
denkbar, für einen Fuhrpark mit einer Anzahl von
Zugmaschinen nur eine bestimmte geringere Anzahl
von Steuereinheiten vorzusehen und diese je nach
Bedarf wechselnd bestimmten Zugmaschinen zuzu-
ordnen. Hierdurch kann die Erfindung hinsichtlich der
Kosten weiter optimiert werden.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist der Anhänger eine elektrische Ver-
bindung zu einem nachgelagerten Anhänger auf. Es
ist eine Steuerung der Rollen des nachgelagerten An-
hängers über den vorgelagerten Anhänger und die
Steuereinheit der Zugmaschine möglich. Hierdurch
kann das vorteilhafte Konzept der Erfindung auf ei-
ne Mehrzahl von Anhängern erweitert werden. Insbe-
sondere ist es möglich, an einen erfindungsgemäßen
ausgerüsteten Anhänger einen weiteren erfindungs-
gemäß ausgerüsteten Anhänger anzuschließen, oh-
ne dass jeweils Anpassungen erforderlich sind. Ge-
mäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung
ist wenigstens eine Transportsicherungseinrichtung
zur Sicherung des Ladeguts seitlich an dem Anhän-
ger angeordnet, die das Ladegut gegen eine Be-
wegung quer zur Längsrichtung des Anhängers si-
chert. Hierdurch kann ein Verrutschen oder Herun-
terfallen des Ladeguts etwa beim Durchfahren einer
Kurve sicher vermieden werden. Eine solche Trans-
portsicherung ist insbesondere auch zusätzlich zu
der Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung sinn-
voll, wenn das Ladegut auf Euro-Paletten neueren
Typs, die aus Aluminium hergestellt sind, transpor-
tiert wird. Solche Aluminium-Paletten weisen eine re-
lativ geringe Reibung auf den üblicherweise aus Me-
tall hergestellten Rollen auf, insbesondere wenn zu-
sätzlich Feuchtigkeit vorhanden ist. Durch die zusätz-
liche seitliche Transportsicherungseinrichtung kann
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ein solches Verrutschen oder Herabfallen des Lade-
guts auf einfach zu realisierende Weise vermieden
werden.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Transportsicherungseinrichtung von
einer Sicherungsstellung in eine Öffnungsstellung
verschwenkbar. In der Sicherungsstellung ist das La-
degut gesichert. In der Öffnungsstellung ist das La-
degut durch eine Rotationsbewegung der Rollen seit-
lich von dem Anhänger entladbar bzw. auf den An-
hänger ladbar. Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass
die Transportsicherungseinrichtung zumindest in der
Sicherungsstellung durch eine Verriegelungseinheit
gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert ist. Hier-
durch kann die Betriebssicherheit des Transportfahr-
zeugs weiter gesteigert werden.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Transportsicherungseinrichtung
eine Halterungseinrichtung auf, die seitlich an we-
nigstens einer Seite der Ladefläche des Transport-
fahrzeugs angeordnet ist. Bei der seitlichen Anord-
nung kann es sich um die linke oder rechte Fahr-
zeugseite oder auch die Front- oder Rückseite han-
deln. Die Halterungseinrichtung ist um eine Drehach-
se von einer Sicherungsstellung in eine Öffnungs-
stellung verschwenkbar. Vorteilhaft findet somit eine
Drehung der Halterungseinrichtung um die Drehach-
se statt. Die Drehachse kann vorteilhaft an einer Sei-
tenkante des Fahrzeugaufbaus, d. h. etwa in Höhe
der Ladefläche, liegen. Die Transportsicherungsein-
richtung weist wenigstens eine von der Halterungs-
einrichtung separate, nicht verschwenkbare Verrie-
gelungseinheit zur Verriegelung der Halterungsein-
richtung in der Sicherungsstellung auf, und zwar zur
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Dadurch,
dass die Verriegelungseinheit separat von der Halte-
rungseinrichtung ist, nimmt sie nicht am Verschwenk-
vorgang der Halterungseinrichtung teil, sondern kann
beispielsweise fest an Teilen des Transportfahrzeugs
angeordnet sein, zum Beispiel unterhalb der Ladeflä-
che, am Fahrzeugrahmen oder anderen geeigneten
Teilen des Fahrzeuges. Die Halterungseinrichtung ist
ferner verschwenkfest mit einem Hebel verbunden.
Der Hebel macht somit die Verschwenkbewegung
der Halterungseinrichtung mit. Zudem ist der Hebel
von der Verriegelungseinheit in der Sicherungsstel-
lung fixierbar. Hierdurch wird eine kostengünstige
und aus wenigen Teilen aufzubauende Transportsi-
cherungseinrichtung angegeben, die auch nachträg-
lich an Transportfahrzeugen, insbesondere Anhän-
gern, angebracht werden kann, die entweder kei-
ne Sicherungsmöglichkeit des Ladeguts oder weni-
ger gut handhabbare Sicherungsmöglichkeiten auf-
weisen.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Verriegelungseinheit einen feder-
kraftbetätigten Rastmechanismus auf, der beim Stel-

len der Halterungseinrichtung in die Sicherungsstel-
lung selbsttätig einrastet und die Halterungseinrich-
tung verriegelt. Dies erlaubt eine einfache Handha-
bung, insbesondere mit nur einer Hand, beim Verrie-
geln der Halterungseinrichtung.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Verriegelungseinheit einen feder-
kraftbetätigten Verriegelungsstift auf, der an seiner
Frontseite mit einer Schräge versehen ist. Die Front-
seite bezeichnet in diesem Zusammenhang diejeni-
ge Seite des Verriegelungsstifts, die zum Zusammen-
wirken mit dem Hebel der Halterungseinrichtung vor-
gesehen ist. Die Schräge wirkt mit dem Hebel beim
Stellen der Halterungseinrichtung in die Sicherungs-
stellung derart zusammen, dass der Verriegelungs-
stift entgegen der Federkraft bewegt wird und bei Er-
reichen der Sicherungsstellung selbsttätig einrastet
und die Halterungseinrichtung verriegelt.

[0020] Die beschriebene Transportsicherungsein-
richtung kann vorteilhaft bei jeder Art von Transport-
fahrzeug angewandt werden, etwa auch bei Last-
kraftwagen für den öffentlichen Straßenverkehr oder
Eisenbahnwagons. Insbesondere kann die Trans-
portsicherungseinrichtung vorteilhaft in Verbindung
mit einem industriellen Transportfahrzeug angewandt
werden, insbesondere einem Fahrzeug für die inner-
betriebliche Transportlogistik, wie eingangs beschrie-
ben.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Verwendung von Zeich-
nungen näher erläutert.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1 – ein industrielles Transportfahrzeug
mit zwei Anhängern und

[0024] Fig. 2 – einen Anhänger in Seitenansicht und

[0025] Fig. 3 – eine Elektromotoreinrichtung und

[0026] Fig. 4 – eine Sanftanlauf- und Sanftabbrems-
Steuerung und

[0027] Fig. 5 – den Anhänger gemäß Fig. 2 aus rück-
wärtiger Sicht und

[0028] Fig. 6 – eine Detailansicht der Transportsi-
cherungseinrichtung des Anhängers und

[0029] Fig. 7 – eine weitere Ausführungsform der
Transportsicherungseinrichtung.

[0030] In den Figuren werden gleiche Bezugszei-
chen für einander entsprechenden Elemente verwen-
det.
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[0031] Die Fig. 1 zeigt ein industrielles Transport-
fahrzeug mit einer Zugmaschine 1, einem ersten An-
hänger 2 und einem weiteren Anhänger 3. Die Zug-
maschine 1 kann zum Beispiel als Elektrofahrzeug
ausgebildet sein. Hierzu weist die Zugmaschine 1 ei-
nen elektrischen Akkumulator 6 auf. An der Zugma-
schine 1 ist des Weiteren eine elektrische Steuer-
einheit 5 vorgesehen. Die Steuereinheit 5 kann bei-
spielsweise auf der Ladefläche der Zugmaschine 1
angeordnet sein. Die Steuereinheit 5 kann auch in
die Zugmaschine integriert sein, zum Beispiel im Be-
reich der Fahrerkabine, oder an die Zugmaschine an-
gebaut sein, etwa am Fahrgestell. Die Steuereinheit
5 ist zur Energieversorgung über eine elektrische Lei-
tung mit dem elektrischen Akkumulator 6 verbunden.

[0032] Der Pfeil 4 deutet die Fahrtrichtung des
Transportfahrzeugs an, die im wesentlichen auch der
Längsrichtung des Transportfahrzeugs entspricht.

[0033] Der Anhänger 2 ist beispielsweise über ei-
ne Deichsel 22 mechanisch an die Zugmaschine 1
angekoppelt. Der Anhänger 2 ist üblicherweise als
Zweiachsanhänger mit einem Fahrgestell und einem
flachen Aufbau mit einem Ladebereich 20 ausgebil-
det. Der Ladebereich 20 ist zur Beladung mit Lade-
gut in Form von zwei in Fahrtrichtung des Anhängers
2 hintereinander angeordneten Euro-Paletten ausge-
bildet. Hierfür weist der Ladebereich 20 Rollen 21 auf,
die in Form von einem vorderen und einem hinteren
Rollenfeld in dem Ladebereich 20 angeordnet sind.
Die Rollen 21 sind als Querrollen ausgebildet, das
heißt, sie ermöglichen eine Verschiebung des Lade-
guts quer zu Längsrichtung des Anhängers 2. Hier-
durch kann das Ladegut seitlich von einer Rampe
auf den Anhänger 2 geladen werden bzw. von dem
Anhänger entladen werden. Zur elektrischen Versor-
gung ist der Anhänger 2 über eine Leitung 7 mit der
Steuereinheit 5 der Zugmaschine 1 verbunden, zum
Beispiel mit einem Steckverbinder 27.

[0034] Gemäß der Fig. 1 ist hinter dem Anhänger
2 ein weiterer, nachgelagerter Anhänger 3 vorgese-
hen, der im Wesentlichen den gleichen Aufbau hat
wie der Anhänger 2. Der weitere Anhänger 3 weist
ebenfalls einen Ladebereich 30 und Querrollen 31
auf. Mechanisch ist der weitere Anhänger 3 über eine
Deichsel 32 mit dem vorgelagerten Anhänger 2 ver-
bunden. Des Weiteren ist der Anhänger 3 über eine
elektrische Leitung 8 mit dem Anhänger 2 verbunden.

[0035] In der Fig. 2 ist der Anhänger 2 mit weite-
ren Details dargestellt. Die entsprechenden Merkma-
le des Anhängers 2 gelten sinngemäß auch für den
Anhänger 3. Der Anhänger 2 weist eine Vorderachse
25 auf, die zum Beispiel als Deichselachse mit einer
Deichsel 22 oder als eine Lenkachse ausgebildet sein
kann. Weiterhin ist eine Hinterachse 26 vorgesehen.
Im Ladebereich 20 ist an dem Aufbau des Anhän-
gers 2 eine Transportsicherungseinrichtung 40 ange-

bracht, die das Ladegut gegen eine Bewegung quer
zur Längsrichtung des Anhängers sichert. Die Trans-
portsicherungseinrichtung weist in der dargestellten
Ausführungsform ein seitlich an dem Anhänger 2 an-
geordnetes Gestell auf, das über Scharniere von ei-
ner oberen Stellung, in der das Ladegut gesichert ist,
in eine untere Stellung verschwenkbar bzw. klappbar
ist. In der unteren Stellung, der Öffnungsstellung, ist
das Ladegut freigegeben und durch eine Rotations-
bewegung der Rollen 21 seitlich von dem Anhänger 2
entladbar bzw. auf den Anhänger ladbar. In der obe-
ren Stellung, der Sicherungsstellung, ist das Ladegut
gesichert. Die Transportsicherungseinrichtung 40 ist
vorteilhaft für das vordere und das hintere Rollenfeld
21 vorgesehen, und zwar jeweils auf der linken und
der rechten Seite des Anhängers. Eine Transport-
sicherungseinrichtung 40 kann zusätzlich auch vorn
und hinten an dem Anhänger vorgesehen sein, um
das Ladegut auch gegenüber unerwünschten Bewe-
gungen in Längsrichtung des Anhängers zu sichern.

[0036] Zum Antrieb der Rollen 21 ist eine Elektro-
motoreinrichtung 29 vorgesehen, die beispielsweise
in der Mitte zwischen dem vorderen und dem hin-
teren Rollenfeld 21 angeordnet ist. Die Elektromo-
toreinrichtung 29 treibt beispielsweise über eine Ket-
tenanordnung sämtliche Rollen 21 des vorderen und
des hinteren Rollenfelds an. Es können auch meh-
rere Elektromotoreinrichtungen vorgesehen sein, die
bestimmten Rollen als Antrieb zugeordnet sind. Die
Elektromotoreinrichtung 29 ist über eine elektrische
Leitung 33 mit der elektrischen Leitung 7 verbunden,
die über den Steckverbinder 27 zu der Steuereinheit
5 führt.

[0037] Des Weiteren sind vorteilhaft im vorderen
Bereich des Anhängers 2 angeordnete Schalter 28
ebenfalls über die elektrische Leitung 7 und den
Steckverbinder 27 mit der Steuereinheit 5 verbindbar.
Die Schalter 28 weisen beispielsweise einen ersten
Schalter zur Aktivierung der Funktion ”Linkslauf” und
einen zweiten Schalter zur Aktivierung der Funktion
”Rechtslauf” der Rollen 21 auf.

[0038] Die elektrische Leitung 33 setzt sich zum hin-
teren Bereich des Anhängers 2 bis zu einem Steck-
verbinder 24 fort, der zum Anschluss der Elektrik ei-
nen weiteren nachgelagerten Anhängers 3 vorgese-
hen ist. Die elektrische Leitung 7 kann im Bereich 23
einen weiteren Steckverbinder aufweisen, der zum
Anstecken an den Anhänger 2 vorgesehen ist.

[0039] Die Fig. 3 zeigt die Elektromotoreinrichtung
29 in schematischer Darstellung. Über die Leitung
33 wird über einen Leitungszweig 34 ein Elektromo-
tor 36 der Elektromotoreinrichtung 29 mit Strom ver-
sorgt. Über einen weiteren Leitungszweig 35 wird ei-
ne Verriegelungseinrichtung 37 mit Strom versorgt.
Die Verriegelungseinrichtung 37 kann beispielsweise
als Elektromagnet ausgebildet sein, der bei Bestro-
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mung einen Verriegelungsstift ausfährt, der die Welle
38 des Elektromotors 36 gegen unerwünschte Dre-
hung verriegelt. In der Praxis hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, einen robusten und kräftigen Elektromotor
36 einzusetzen, zum Beispiel mit einer Nennspan-
nung in dem Bereich von 66 Volt. Die Verriegelungs-
einrichtung 37 wird vorteilhaft mit etwa 24 Volt Nenn-
spannung betrieben. Der Akkumulator 6 der Zugma-
schine weist eine Nennspannung von etwa 80 Volt
auf. In der Fig. 4 ist der Verlauf der Betriebsspannung
U bzw. der Drehzahl n des Elektromotors 36 über
die Zeit dargestellt. Wie erkennbar ist, ist beim Be-
trieb des Elektromotors 36 eine Sanftanlaufphase 50
vorgesehen, in der die Betriebsspannung U und die
Drehzahl n des Elektromotors mit einem bestimmten
Gradienten hochgefahren wird. Daran schließt sich
eine Phase 51 mit im Wesentlichen konstanter Be-
triebspannung und Drehzahl an. Zum Ende der Be-
tätigung des Elektromotors schließt sich eine Sanft-
abbremsphase 52 an, in der die Betriebsspannung
und die Drehzahl langsam heruntergefahren werden.
Für die Steuerung des Sanftanlaufs und des Sanft-
abbremsens ist in der Steuereinheit 5 eine Elektronik
vorgesehen, die beispielsweise über ein pulsweiten-
moduliertes Signal eine entsprechende Betätigung
des Elektromotors durchführt. Vorteilhaft kann an der
Steuereinheit 5 der Zeitgradient der Sanftanlaufpha-
se 50 und der Sanftabbremsphase 52 getrennt von-
einander eingestellt werden, zum Beispiel über Dreh-
potentiometer.

[0040] In der Fig. 5 ist der Anhänger 2 gemäß Fig. 2
in rückwärtiger Ansicht dargestellt. Erkennbar sind
beispielsweise die Hinterachse 26 sowie das hinte-
re Rollenfeld 21. Des Weiteren ist eine rückwärtige
Transportsicherung 53 vorgesehen, die das Ladegut
gegen ein Verrutschen in Längsrichtung des Anhän-
gers 2 sichert. Die rückwärtige Transportsicherung 53
ist zumeist als fest installiertes Gestell an dem An-
hänger ausgeführt, kann jedoch wie die Transportsi-
cherungseinrichtung 40 auch in einer zu öffnenden
Ausführung vorgesehen sein.

[0041] Auf der linken und der rechten Seite des An-
hängers 2 ist jeweils eine Transportsicherungsein-
richtung 40 vorgesehen. Zur manuellen Bedienung
der Transportsicherungseinrichtung 40, das heißt
zum Verstellen von der Öffnungsstellung in die Siche-
rungsstellung und umgekehrt, ist ein manuelles Be-
dienelement 55 in Form eines Hebels vorgesehen.
Mittels des Hebels 55 kann die Transportsicherungs-
einrichtung 40 um eine Drehachse 54 verschwenkt
werden. Die Drehachse 54 kann vorteilhaft an einer
Seitenkante des Fahrzeugaufbaus, d. h. etwa in Höhe
der Ladefläche, liegen. Der Hebel 55 steht mit einer
Verriegelungseinheit 56 in Wirkverbindung. Die Ver-
riegelungseinheit 56 dient zum Halten des Hebels 55
in der in der Fig. 5 dargestellten Sicherungsstellung.

[0042] Die Fig. 6 zeigt den linken hinteren Bereich
des Anhängers 2 in vergrößerter Detailansicht. Wie
erkennbar ist, weist der Hebel 55 an seinem Ende
einen Handgriff 57 auf. In der Sicherungsstellung,
wie in der Fig. 6 dargestellt, hintergreift der Hebel
55 die Verriegelungseinheit 56, wodurch ein unbeab-
sichtigtes Öffnen der Transportsicherungseinrichtung
40 verhindert wird. Zum Öffnen der Transportsiche-
rungseinrichtung, das heißt zum Verschwenken von
der Sicherungsstellung in die Öffnungsstellung, ist
der Hebel 55 in Längsrichtung der Verschwenkach-
se der Transportsicherungseinrichtung 40 verschieb-
bar, wie durch den Pfeil 59 in der Fig. 6 angedeu-
tet. Nach Verschieben des Hebels 55 in Richtung 59
kann die Transportsicherungseinrichtung 40 in Rich-
tung des Pfeils 58 nach unten verschwenkt werden
und ist damit geöffnet.

[0043] Die Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Transportsicherungseinrichtung 40 mit einer Ver-
riegelungseinheit 56 in vergrößerter Detailansicht.
Die Verriegelungseinheit 56 ist wiederum an dem An-
hänger 2 angebracht, zum Beispiel unterhalb der La-
defläche. Die Verriegelungseinheit 56 weist einen fe-
derbeaufschlagten Verriegelungsstift 70 auf, der ent-
gegen der Kraft einer Feder 72 durch ein manuel-
les Betätigungselement 71 verschoben werden kann.
Ein Verschieben des Verriegelungsstifts 70 entgegen
der Kraft der Feder 72 führt zur Freigabe des Hebels
55, so dass die Transportsicherungseinrichtung 40 in
die Öffnungsstellung bewegbar ist. Vorteilhaft ist der
Verriegelungsstift 70 an seiner Frontseite mit einer
Schräge versehen. Aufgrund der Schräge kann der
Hebel 55 in die Sicherungsstellung der Transportsi-
cherungseinrichtung 40 bewegt werden, ohne dass
der Verriegelungsstift 70 mit zusätzlichen Handgrif-
fen entgegen der Federkraft betätigt werden muss.
Die Betätigung des Verriegelungsstifts 70 erfolgt au-
tomatisch durch den Kontakt mit dem Hebel 55 beim
Bewegen in die Sicherungsstellung. Der Sicherungs-
stift schnappt anschließend aufgrund der Federkraft
wieder heraus und hält den Hebel 55 in der Siche-
rungsstellung.
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Schutzansprüche

1.    Industrielles Transportfahrzeug, insbesondere
für die innerbetriebliche Transportlogistik, mit einer
Zugmaschine (1) und wenigstens einem Anhänger
(2, 3)
a) die Zugmaschine (1) weist
– einen elektrischen Akkumulator (6),
– eine elektrische Steuereinheit (5) mit einer Ein-
richtung zur Steuerung wenigstens einer Elektromo-
toreinrichtung (29) in Abhängigkeit von elektrischen
Schalter-Signalen, und
– eine elektrische Verbindung (7, 8, 23, 24, 27) zum
Anhänger (2, 3) auf,
b) der Anhänger (2, 3) weist
– ein Fahrgestell mit einem Ladebereich (20, 30) und
– wenigstens eine Elektromotoreinrichtung (29) auf,
– der Ladebereich (20, 20) weist von der Elektromo-
toreinrichtung (29) bzw. den Elektromotoreinrichtun-
gen antreibbare Rollen (21, 31) auf, mittels denen La-
degut quer zur Längsrichtung (4) des Anhängers (2)
verschiebbar ist,
– ferner weist der Anhänger (2, 3) manuell betätigba-
re elektrische Schalter (28) zur Erzeugung der Schal-
ter-Signale zur Bedienung der Rollen (21, 31) auf,
– der Anhänger (2, 3) weist eine elektrische Verbin-
dung (7, 8, 23, 24, 27) zur Zugmaschine (1) oder zu
einem vorgelagerten Anhänger (2) auf,
c) die elektrische Verbindung (7, 8, 23, 24, 27) weist
wenigstens eine Leitung zur Übertragung der Schal-
ter-Signale von dem Anhänger (2, 3) zur Steuerein-
heit (5) der Zugmaschine (1) und
– wenigstens eine Leitung zur Übertragung von elek-
trischen Betätigungssignalen von der Steuereinheit
(5) der Zugmaschine (1) zu der Elektromotoreinrich-
tung (29) bzw. den Elektromotoreinrichtungen des
Anhängers (2, 3) auf,
d) wobei durch Betätigung der Schalter (28) die Rol-
len (21, 31) zur Verschiebung des Ladeguts quer zur
Längsrichtung (4) des Anhängers (2, 3) betätigt sind.

2.  Transportfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elektromotoreinrichtung
(29) wenigstens einen Elektromotor (36) und eine
Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung (37) zum
Feststellen des Elektromotors (36) aufweist.

3.  Transportfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Brems- und/oder Verrie-
gelungseinrichtung (37) durch Anlegen eines elektri-
schen Signals mit einer festgelegten Nennspannung
elektrisch betätigbar ist.

4.    Transportfahrzeug nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nennspannung der
Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung (37) von
der Nennspannung des Elektromotors (36) abweicht,
insbesondere geringer ist.

5.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Steuereinheit (5) zur Steuerung der
Brems- und/oder Verriegelungseinrichtung (37) ein-
gerichtet ist.

6.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Sanftanlauf- und/oder Sanftabbrems-
Steuerung für wenigstens eine Elektromotoreinrich-
tung (36) vorgesehen ist.

7.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (5) transportabel ist und
lösbar an der Zugmaschine (1) angeordnet ist.

8.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anhänger (2) eine weitere elektrische
Verbindung (8, 24) zu einem nachgelagerten Anhän-
ger (3) aufweist, wobei die weitere elektrische Ver-
bindung (8, 24) wenigstens eine Leitung zur Übertra-
gung der Schalter-Signale von dem nachgelagerten
Anhänger (3) zu der Steuereinheit (5) der Zugmaschi-
ne (1) und wenigstens eine Leitung zur Übertragung
der elektrischen Betätigungssignale von der Steuer-
einheit (5) der Zugmaschine (1) zu der Elektromotor-
einrichtung (29) bzw. den Elektromotoreinrichtungen
des nachgelagerten Anhängers aufweist.

9.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Anhänger (2, 3) wenigstens zwei
in Längsrichtung des Anhängers hintereinander an-
geordnete Sätze von elektromotorisch antreibbaren
Rollen (21, 31) aufweist.

10.  Transportfahrzeug nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Transportsicherungsein-
richtung (40) zur Sicherung des Ladeguts seitlich an
dem Anhänger (2, 3) angeordnet ist, die das Lade-
gut gegen eine Bewegung quer zur Längsrichtung (4)
des Anhängers (2, 3) sichert.

11.    Transportfahrzeug nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportsiche-
rungseinrichtung (40) von einer Sicherungsstellung
in eine Öffnungsstellung verschwenkbar ist, wobei in
der Sicherungsstellung das Ladegut gesichert ist und
in der Öffnungsstellung das Ladegut durch eine Ro-
tationsbewegung der Rollen (21, 31) seitlich von dem
Anhänger entladbar bzw. auf den Anhänger (2, 3) lad-
bar ist.

12.  Transportfahrzeug nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Transportsiche-
rungseinrichtung (40) zumindest in der Sicherungs-
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stellung durch eine Verriegelungseinheit (56) gegen
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert ist.

13.    Transportfahrzeug nach wenigstens einem
der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Transportsicherungseinrichtung eine
Halterungseinrichtung (40) aufweist, die seitlich an
wenigstens einer Seite der Ladefläche des Trans-
portfahrzeugs (1, 2, 3) angeordnet ist, wobei die
Halterungseinrichtung (40) um eine Drehachse (54)
von einer Sicherungsstellung in eine Öffnungsstel-
lung verschwenkbar ist, und mit wenigstens einer von
der Halterungseinrichtung (40) separaten, nicht ver-
schwenkbaren, Verriegelungseinheit (56) zur Verrie-
gelung der Halterungseinrichtung (40) in der Siche-
rungsstellung gegen unbeabsichtigtes Öffnen, wobei
die Halterungseinrichtung (40) verschwenkfest mit ei-
nem Hebel (55, 57) verbunden ist, der von der Verrie-
gelungseinheit (56) in der Sicherungsstellung fixier-
bar ist.

14.    Transportfahrzeug nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsein-
heit (56) einen federkraftbetätigten Rastmechanis-
mus (70, 72) aufweist, der beim Stellen der Hal-
terungseinrichtung (40) in die Sicherungsstellung
selbsttätig einrastet und die Halterungseinrichtung
(40) verriegelt.

15.    Transportfahrzeug nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsein-
heit (56) einen federkraftbetätigten Verriegelungs-
stift (70) aufweist, der an seiner Frontseite mit einer
Schräge versehen ist, die mit dem Hebel (55, 57)
beim Stellen der Halterungseinrichtung (40) in die Si-
cherungsstellung zusammenwirkt, so dass der Ver-
riegelungsstift (70) entgegen der Federkraft bewegt
wird und bei Erreichen der Sicherungsstellung selbst-
tätig einrastet und die Halterungseinrichtung (40) ver-
riegelt.

16.    Industrielles Transportfahrzeug, eingerichtet
für die innerbetriebliche Transportlogistik in einem
produzierenden Betrieb, mit einer Zugmaschine und
wenigstens einem Anhänger mit folgenden Merkma-
len:
a) der Anhänger weist ein Fahrgestell mit einem La-
debereich auf, der elektrisch betätigbare Rollen auf-
weist,
b) die elektrisch betätigbaren Rollen sind als Quer-
rollen ausgebildet, derart, dass mittels der Rollen La-
degut quer zur Längsrichtung des Anhängers ver-
schiebbar ist,
c) am Anhänger sind elektrische Schalter angeord-
net, um die Bewegung der Rollen zu steuern,
d) die elektrischen Schalter sind im vorderen Bereich
des Anhängers angeordnet, insbesondere frontseitig
am Anhänger.

17.    Industrielles Transportfahrzeug, eingerichtet
für die innerbetriebliche Transportlogistik in einem
produzierenden Betrieb, mit einer Zugmaschine und
wenigstens einen Anhänger mit folgenden Merkma-
len:
a) der Anhänger weist ein Fahrgestell mit einem La-
debereich auf, der elektrisch betätigbare Rollen auf-
weist,
b) die elektrisch betätigbaren Rollen sind als Quer-
rollen ausgebildet, derart, dass mittels der Rollen La-
degut quer zur Längsrichtung des Anhängers ver-
schiebbar ist,
c) der Anhänger weist wenigstens eine seitlich am
Anhänger angeordnete Transportsicherung auf, die
eine Sicherungsstellung aufweist, in der Ladegut ge-
sichert ist, und eine Öffnungsstellung, in der Lade-
gut durch Rotationsbewegung der Rollen seitlich vom
Anhänger entladbar beziehungsweise auf den An-
hänger ladbar ist.

18.    Industrielles Transportfahrzeug, eingerichtet
für die innerbetriebliche Transportlogistik in einem
produzierenden Betrieb, mit einer Zugmaschine und
wenigstens einen Anhänger mit folgenden Merkma-
len:
a) der Anhänger weist ein Fahrgestell mit einem La-
debereich auf, der elektrisch betätigbare Rollen auf-
weist,
b) die elektrisch betätigbaren Rollen sind als Quer-
rollen ausgebildet, derart, dass mittels der Rollen La-
degut quer zur Längsrichtung des Anhängers ver-
schiebbar ist,
c) am Anhänger sind elektrische Schalter angeord-
net, um die Bewegung der Rollen zu steuern,
d) die elektrischen Schalter sind im vorderen Bereich
des Anhängers angeordnet, insbesondere frontseitig
am Anhänger,
e) der Anhänger weist wenigstens eine seitlich am
Anhänger angeordnete Transportsicherung auf, die
eine Sicherungsstellung aufweist, in der Ladegut ge-
sichert ist, und eine Öffnungsstellung, in der Lade-
gut durch Rotationsbewegung der Rollen seitlich vom
Anhänger entladbar beziehungsweise auf den An-
hänger ladbar ist.

19.  Industrielles Transportfahrzeug nach Anspruch
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportsicherung seitlich links und rechts am An-
hänger angeordnet ist.

20.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zugmaschine einen elektrischen Akkumula-
tor aufweist.

21.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zugmaschine als Elektrofahrzeug ausgebil-
det ist.
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22.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger eine Deichsel zum Ankoppeln des
Anhängers an die Zugmaschine aufweist.

23.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger als Zweiachs-Anhänger ausgebil-
det ist.

24.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger eine Ankoppelmöglichkeit eines
weiteren Anhängers aufweist.

25.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 24, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger eine Steckverbindung im hinteren
Bereich des Anhängers aufweist, die zum Anschluss
der Elektrik eines weiteren nachgelagerten Anhän-
gers vorgesehen ist.

26.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 25, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger einen ersten Schalter zur Akti-
vierung der Funktion ”Linkslauf” der Rollen und ei-
nen zweiten Schalter zur Aktivierung der Funktion
”Rechtslauf” der Rollen aufweist.

27.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger wenigstens zwei hintereinander
angeordnete Sätze von elektrisch betätigbaren Rol-
len aufweist.

28.    Industrielles Transportfahrzeug nach einem
der Ansprüche 16 bis 27, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anhänger eine elektrische Verbindung zur
Zugmaschine oder zu einem vorgelagerten Anhänger
aufweist.

29.  Industrielles Transportfahrzeug nach einem der
Ansprüche 16 bis 28, gekennzeichnet durch die kenn-
zeichnenden Merkmale von einem der Ansprüche 2
bis 15.

30.    Anhänger eines industriellen Transportfahr-
zeugs nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 20 2009 018 844 U1    2014.01.16

11/15

Anhängende Zeichnungen



DE 20 2009 018 844 U1    2014.01.16

12/15



DE 20 2009 018 844 U1    2014.01.16

13/15



DE 20 2009 018 844 U1    2014.01.16

14/15



DE 20 2009 018 844 U1    2014.01.16

15/15


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

